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M I SSSTAENDE

Auf dem Sekretariat der Radgenossenschaft laufen immer wieder

Meldungen ein,dass heute noch in verschiedenen Gemeinden die Abnahme

der Personalausweise (Schriften) verweigert wird.Laut schweizerischer

Gesetzgebung müssen die Schriften überall,das heisst in jeder

Gemeinde und von allen schweizer Bürgern abgenommen werden,ob es

sich um Sesshafte oder Fahrende handelt.(Art.45 Bundesverfassung)

Die Radgenossenschaft protestiert gegen die immer wieder vorkommende

Diskriminierung und hofft,dass auch die Jenischen gleiche

Rechte bekommen sowie sie auch die Pf1ichten der schweizer Bürger

haben.

Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft

vom 29. Mai 1874

Art. 45
1 Jeder Schweizer kann sich an jedem Orte des Landes niederlassen.

2 Ein Schweizer darf aus der Schweiz nicht ausgewiesen werden.

Art. 4"
1 Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der Schweiz keine
Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien oder Per-
sonen.
2 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung,
vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruchauf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.



Die Befürchtung von Gemeinden,bei einem Unterstützungsfall
Fahrender definitiv; zahlungspflichtig zu werden,ist

bei Schweizern unbegründet,Praktisch alle Schweizer
Fahrende sind heute Krankenkassenuersichert.Sofern bei den

Schweizer Fahrenden indessen trotzdem Unterstützungsbedürftigkeit

vorliegt,besteht innerhalb der Schweiz die
Möglichkeit,die entstehenden Kosten mit dem Wohn-bzw.'

Heimatkanton zu verrechnen.Das kantonale Fürsorgeamt
bietet hiefür seine guten Dienste an.Bei ausländischen
Fahrenden ohne Wohnsitz in der Schweiz kann die Aufenthalt

sgemeinde unterstützungspf1ichtig werden.Wir prüfen

derzeit,in welcher Form die Gemeinden dieses nicht
überzubewertenden Risikos entbunden werden können
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